
 
Gemeinde Lüdersdorf: Bebauungsplan Nr. 21 „Am Lüdersdorfer Graben“ 
mit örtlicher Bauvorschrift 
Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB als beschleunigtes Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung 

Verkürzte Zusammenfassung der erheblichen eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der Behörden- und TöB-Beteiligung  

Aufgelistet werden lediglich die Stellungnahmen mit Bedenken und Anregungen, durch die sich erhebliche Abwägungserfordernisse und ggf. 
Änderungen der Planungsgrundlagen ergeben. Lediglich redaktionelle Änderungserfordernisse werden in dieser Kurzfassung nicht erfasst! 

Diese Ergebnisse sind dem Gesamtdokument Zusammenfassung der Stellungnahmen zu entnehmen.  
Abwägung über die eingegangenen Stellungnahmen 
 
1. Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahme eingegangen. 
 
2. Ergebnis der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange: 

Nach Berücksichtigung aller eingegangener Stellungnahmen wird zusammenfassend vorangestellt, dass vor Satzungsbeschluss eine erneute Stellungnahme der unteren Natur-
schutzbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg zum Artenschutz einzuholen ist.  
Aus der Stellungnahme Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern / Forstamt Grevesmühlen ergeben sich Änderungserfordernisse. In die Planung ist eine bestehende Wald-
fläche nachrichtlich zu übernehmen. Aufgrund des erforderlichen Waldabstandes werden mehrere Grundstücke in ihrer Bebaubarkeit erheblich eingeschränkt bzw. sind nicht zu 
bebauen. Es wird eine Umplanung des Entwurfes für den südwestlichen Teilbereich erforderlich. Änderungen erfolgen hinsichtlich der Verkehrsführung, der Grundstückszu-
schnitte, der Baugrenzen und weiteren daraus resultierenden Anpassungserfordernissen.  
 
Der Entwurf ist erneut auszulegen. 
 

2.1. 2.1 bis 2.3 sowie sonstige Stellungnahmen s. ausführliche Gesamtabwägung! 
2.2.  
2.3.  
 
2.4. Zu den vorliegenden Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange: 

Nr.  Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange eigene Stellungnahme/ Berücksichtigung in der Planung /Beschlussempfehlung  
2.4.1. Landkreis Nordwestmecklenburg, Stabsstelle für Wirtschaftsförderung, Regionalentwicklung und Planen, Stellungnahme vom 15.01.2021 
 

 
 

LK-NWM 
2.4.1 

 
 
 
 
 
 

1.) Bauleitplanung 
  

III.) Text – Teil B: 
Zu Textfestsetzung 6. 
Die Festsetzung ist nicht zweifelsfrei – Die Ausnahme ist eindeutig zu be-
stimmen. 
 
 
 
 

1.) Bauleitplanung 
 
 
zu III.) Text – Teil B:  
Zu Textfestsetzung 6. 
Die Textfestsetzung 6 ist zweifelsfrei.  
Zulässig ist jeweils eine Zufahrt. Eine Ausnahmeregelung mit entsprechend klar formulierter 
Anwendungsvoraussetzung wurde getroffen.   
 
Beschlussvorschlag: An der Textfestsetzung Nr. 6 wird festgehalten. 
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LK-NWM 
2.4.1 

 
 
 

Zu Textfestsetzung 7. 
Diese Festsetzung ist von § 9 Nr. 11 BauGB nicht gedeckt und zu streichen. 
Wenn erforderlich, kann die Durchsetzung ggf. über § 126 BauGB geprüft 
werden. Da es sich hier aber um einen Bebauungsplan im unbebauten Be-
reich, der noch nicht vermessen ist handelt, sollten die Verkehrsflächen so 
bemessen sein, dass eine Inanspruchnahme privater Flächen nicht erforder-
lich ist.  
 
 
 
 
 
 
Zu Textfestsetzung 9.1.  
Worauf stellt vollständig ab? Da es sich hier nicht um eine Ausgleichspflan-
zung handelt, sondern die Festsetzung aus grüngestalterischen Aspekten 
der Gemeinde erfolgt, sollte auf mindestens 1 Baum pro Grundstück abge-
stellt werden.  
 
 
 
 
 
 
Zu Textfestsetzung 9.2.  
Die Festsetzung ist nicht eindeutig und zweifelsfrei. Nach der Begründung 
ist die Gemeinde nur für die Pflege zuständig, dann sollte die Anpflanzung 
im städtebaulichen Vertrag mit gesichert werden.  
 
 
Zu Textfestsetzung 13. 
Die Versorgungsträger sollten hier mit benannt werden.  
 
 
 
 
 
IV Begründung 
Zu 4.6 Seite 25 
Da der Lärmschutzwall für die Umsetzung der Planung erforderlich ist, muss 
zumindest die in Aussichtstellung der Ausnahmegenehmigung zum 

zu Textfestsetzung 7. 
Es handelt sich um eine gängige Festsetzung, die nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 zulässig ist.  
§ 126 BauGB (Beleuchtungskörper/ Straßenschilder usw. sind auf den Grundstücken zu dul-
den) bedarf keiner gesonderten Festsetzung. Die Inanspruchnahme privater Flächen ist hier-
für grundsätzlich zulässig.  
Sofern Beleuchtungsmasten gem. Forderung der Straßenaufsichtsbehörde außerhalb des 
Lichtraumprofils (d.h. auch außerhalb der Sicherheitsräume) angeordnet werden müssen,  
soll dies auf privaten Flächen erfolgen.  Die Festlegung von Einzelstandorten wird dabei als 
nicht sinnvoll angesehen, da die Erschließungsplanung nicht Gegenstand des Bauleitplan-
verfahrens ist.  
 
Beschlussvorschlag: An der Textfestsetzung Nr. 7 wird festgehalten. 
 
zu Textfestsetzung 9.1. 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
Beschlussvorschlag: Die Testfestsetzung Nr. 9.1 wird wie folgt geändert: 
Auf den privaten Grundstücken ist aus gestalterischen Gründen mindestens ein Baum zu 
pflanzen und dauerhaft zu erhalten.  
Ausgenommen von dieser Festsetzung sind Grundstücke auf denen erhaltenswerter Baum-
bestand gem. der Baumschutzsatzung der Gemeinde Lüdersdorf vorhanden ist oder auf de-
nen eine Fläche mit Bindungen für die Bepflanzung festgesetzt ist. 
 
 
zu Textfestsetzung 9.2.  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der städtebauliche Vertrag ist nicht Gegenstand 
des Bebauungsplans. 
 
Beschlussvorschlag: An der Textfestsetzung Nr. 9.2 wird festgehalten.  
 
zu Textfestsetzung 13.  
Die Festsetzung „…zu Gunsten des Versorgungsträgers“ ist grundsätzlich ausreichend, da 
Versorgungsträger wechseln können.  
 
Beschlussvorschlag: An der Textfestsetzung Nr. 13 wird festgehalten. Unter der Fest-
setzung Nr. 14 wird der neue Betreibername redaktionell ergänzt.  
 
zu IV.) Begründung:  
zu 4.6 Seite 25 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Ausnahmegenehmigung ist beantragt.  
Ein Ergebnis liegt noch nicht vor. 
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Satzungsbeschluss vorliegen. Ich weise weiter darauf hin, dass die Wohn-
nutzung erst nach Fertigstellung der Lärmschutzmaßnahme erfolgen kann.  
 
 
 

Beschlussvorschlag: An der Planung wird festgehalten. Satzungsbeschluss erfolgt 
erst nachdem die Ausnahmegenehmigung in Aussicht gestellt wird.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LK-NWM 
2.4.1 

 
 

Nr. 2) 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LK-NWM 
2.4.1 

 
Forts. 

1. Eingriffsregelung: 
Allee- Einzelbaumbaumschutz:  
Eine Fällgenehmigung wurde für die Fällung nicht verkehrssicherer Bäume 
bereits erteilt. Aus der Begründung geht allerdings hervor, dass noch weitere 
Bäume gefällt werden müssen.  
 
Es ist im weiteren Verfahren zu prüfen, ob von der Planung nach § 18 oder 
19 NatSchAG M-V geschützte Bäume betroffen sind. Der geschützte Baum-
bestand ist im weiteren Planverfahren in der Planzeichnung darzustellen. Es 
ist unzulässig geschützte Bäume zu beseitigen, zu zerstören, zu beschädi-
gen oder erheblich zu beeinträchtigen. 
 
Für notwendige Fällungen die Genehmigung vor Satzungsbeschluss bei der 
unteren Naturschutz-behörde einzuholen. Für die Festlegung und Art und 
Umfang der notwendigen Kompensation wird auf die Hinweise zur Eingriffs-
regelung (LUNG 2018) sowie den Baumschutzkompensations-erlass ver-
wiesen.  
Die Standorte für die Ausgleichspflanzungen sind flurstücksgenau zu benen-
nen und in einem Lageplan darzustellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum B-Plan:  
Die Qualitäten der Bäume auf den privaten Grundstücken müssen den Hin-
weisen zur Eingriffsregelung entsprechen. Der Stammumfang hat deshalb 
14 – 16 cm zu betragen. Nach Möglichkeit sind die Anpflanzungen in der 
Planzeichnung der Satzung festzusetzen.  
 
 

zu 1. Eingriffsregelung: 
zu Allee- Einzelbaumbaumschutz:  
Im Südosten des Plangebietes befinden sich 4 Eichen, die sowohl gem. § 18 NatSchAG 
M-V als auch gleichzeitig gem. der Baumschutzsatzung der Gemeinde Lüdersdorf ge-
schützt sind. Alleebäume nach §19 NatSchAG M-V sind nicht betroffen.  
 
Die Planung berücksichtigt den Baumbestand. Der geschützte Baumbestand wurde auf-
genommen und ist nachrichtlich Bestandteil der Planzeichnung. Auf der Planzeichnung 
wird zudem ergänzend auf die rechtswirksame Baumschutzsatzung der Gemeinde Lü-
dersdorf hingewiesen.  
 
Die 4 Eichen sollen erhalten werden. Es ist jedoch möglich, dass ggf. für die Erschließung 
der Grundstücke ein Baum zu fällen ist. Da noch keine Hochbauplanung für das entspre-
chende Grundstück vorliegt, können hierzu zu diesem Zeitpunkt keine konkreteren Aus-
sagen getroffen werden.  
 
Beschlussvorschlag: Es wird nachstehenden Textfestsetzung zum Baumschutz mit 
Ausnahmeregelung ergänzt. Der bisherige (lediglich) Hinweis zum Baumschutz 
kann mit der Festsetzung entfallen.   
 
Der in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichnete Baumbestand ist gem. der Sat-
zung zum Schutz der Bäume der Gemeinde Lüdersdorf geschützt.  
Sofern dies für die Erschließung eines Grundstücks erforderlich ist, kann ausnahmsweise 
eine Beseitigung von geschütztem Baumbestand erfolgen. Die Ausnahme ist schriftlich 
bei der Gemeinde Lüdersdorf bzw. beim Amt Schönberger Land zu beantragen. 
Bei Verlust eines geschützten Baumes ist Ersatz gleicher Art durch Neupflanzungen mit 
einem Stammumfang von mindesten 14/16 cm auf demselben Grundstück zu schaffen. 
 
Damit sind die Ausgleichspflanzungen festgelegt und flurstücksgenau benannt.  
 
zu Begründung zum B-Plan:  
Aufgrund der Anwendung des §13a BauGB ist die Eingriffsregelung nicht anzuwenden. In-
sofern müssen die gewählten Qualitäten nicht den nebenstehenden Anforderungen entspre-
chen. Eine lagegenaue Festsetzung in der Planzeichnung ist nicht möglich, da die Bebauung 
auch die Gartengestaltung individuell erfolgen und in der Bauleitplanung hierzu keine Anga-
ben gemacht werden sollen und können.  
Beschlussvorschlag: An der Planung wird unverändert festgehalten.
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Nr. 2) 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Artenschutz:  
Im Hinblick auf den Verlust der Lebensstätten der in den Gebäuden festge-
stellten Rauchschwalben sowie der Höhlen- und Nischenbrüter kann der Ar-
gumentation des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages sowie der Begrün-
dung zum B-Plan nicht gefolgt werden. 
 
Daher ist der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag (AFB) zu überarbeiten/zu 
ergänzen und erneut zur Stellungnahme vorzulegen. Notwendige vorgezo-
gene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) für Rauchschwalben sowie der Höhlen- 
und Nischenbrüter sind entsprechend darzustellen und in die Begründung 
und Satzung mit aufzunehmen. 
Eine abschließende Stellungnahme wird nach Vorlage der überarbeiteten 
Unterlagen abgegeben. 
 

 
zu 2. Artenschutz:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es sind entsprechende vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF) vorzusehen und im BP 
textlich festzusetzen. Der AFB ist entsprechend anzupassen.  
 
Es sind zeitnah 15 Nester für Rauchschwalben und 12 Nester für Gebäude-/Nischenbrüter 
an geeigneter Stelle zu ersetzen. Die Maßnahme ist durch eine Baulast ö. ä. zu sichern. Die 
überarbeiteten Unterlagen sind der UNB zur abschließenden Stellungnahme vorzulegen. 
Beschlussvorschlag: Die erforderlichen Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen im Sinne 
des Artenschutzes werden in die Satzung des B-Planes aufgenommen. Die Stellung-
nahme der UNB zum Artenschutz ist erneut einzuholen. 
 

 
 
 
 

LK-NWM 
2.4.1 

 
Forts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FD Bau und Gebäudemanagement 
Straßenaufsichtsbehörde 

1. Für die zu planenden Straßen und Nebenanlagen sind die Ausbau-
breiten, Sicherheitsabstände, Grundmaße für Verkehrsräume und 
lichte Räume von Kraftfahrzeugen, Radfahrern und Fußgängern, 
Flächen für Kurvenfahrten (Kurvenverbreiterungen) und Sichtwei-
ten entsprechend RASt 06 einzuhalten. Maste der Straßenbeleuch-
tung, Schaltschränke usw. sind außerhalb des Lichtraumprofils der 
Straßen und Nebenanlagen anzuordnen. Flächen für Abstände zu 
Grundstückseinfriedungen oder Einbauten wie z.B. Straßenlampen 
neben den Fahrbahnen sind bei den öffentlichen Verkehrsflächen 
zusätzlich zu berücksichtigen. 

 
 
 
 
 

2. In der Begründung zum B-Plan ist unter Pkt. 4.5 dargestellt, dass 
die Planstraße „A“ als geschwindigkeitsreduzierter Bereich und die 
Planstraßen „B“ und „C“ als verkehrsberuhigter Bereich vorgese-
hen sind. In der Plandarstellung sind diese aber als normale Stra-
ßenverkehrsfläche dargestellt. Hier ist Übereinstimmung herzustel-
len. 

 
 
 

 
zu 1.) Ausgestaltung des Straßenraumes und erforderlichen Querschnittsbreiten: 
Die RASt06 ist eine Richtlinie, die lediglich Empfehlungen gibt.  
In Erschließungsstraßen sind Fahrbahnbreiten zwischen 4,50m und 6,50m vorgesehen. Für 
Zweirichtungsfahrbahnen bei weniger als 70 Kfz/h und nur geringem Lkw-Verkehr wird sogar 
eine Fahrbahnbreite von 3,50m mit Ausweichstellen empfohlen. Fahrbahngassen, die, wie 
im Plangebiete vorgesehen, als Mischverkehrsflächen ausgeführt werden, sind in der Regel 
nur zwischen 3,00 bis 4,00m breit. Im Plangebiet vorgesehen sind 5,50 m. 
Zur Ausgestaltung von Mischverkehrsflächen macht die RASt06 keine Angaben. 
In der Regel erfolgt aus Gründen der Erkennbarkeit/ Verkehrssicherheit ein niveaugleicher 
Ausbau. Fahrbahnversätze, Blumenkübel oder sonstige Hindernisse sind als „Möblierung“ 
in Mischverkehrsflächen üblich. Auch Laternen dürften demnach im Straßenraum von Misch-
verkehrsflächen zulässig sein.  
 
Beschlussvorschlag: Der Satzungsbeschluss erfolgt nach Vorlage bzw. in Aussicht-
stellung der behördlichen Genehmigung. 
 
zu 2.) Differenzierung der Verkehrsflächen im BP:  
Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Hierfür 
erfolgt eine separate Erschließungsplanung.. 
Eine gesonderte Festsetzung einer Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung 
verkehrsberuhigte Bereich ist im Zuge der Bauleitplanung nicht erforderlich und schränkt 
zudem die Gestaltungsfreiheit der Gemeinde ein. 
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Forts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

3. Die Gehwegbreite an der Planstraße „A“ unterschreitet die nach 
RASt 06, Bild 20, erforderliche Mindestbreite am Fahrbahnrand von 
2,30 m (1,80 m Verkehrsraum und 0,50 m Sicherheitsraum). 

 
 
 
 
 
 
Die Ausführungsunterlagen für die Erschließungsstraßen sind gemäß § 10 
StrWG-MV der Straßenaufsichtsbehörde in 3-facher Ausfertigung zur Ertei-
lung der Fachgenehmigung vorzulegen. 
 
 
 

Beschlussvorschlag: Eine weitergehende Differenzierung der öffentlichen Straßen-
verkehrsfläche in verkehrsberuhigte oder geschwindigkeitsreduzierte Bereiche er-
folgt im Zuge der Bauleitplanung nicht. 
 
zu 3.) Unterschreitung von Gehwegbreiten:  
Auch an dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass die RASt06 eine Richtlinie ist, die lediglich 
Empfehlungen gibt. Vorliegend ist die Gesamtstraßenraumbreite (der sog. lichte Raum) im 
Einmündungsbereich zur Hauptstraße / L 02 begrenzt (s. auch Verlauf der Gasleitung). 
Die RASt06 führt hierzu unter 5.1.1 Ermittlung eines empfohlenen Querschnitts aus: “Sollte 
weniger Raum zur Verfügung stehen, so kann die Eignung eines kleineren Querschnitts oder 
der Verzicht auf ein Querschnittselement geprüft werden.“ 
Hiervon wurde zugunsten eines gewünschten Fußweges und unter Berücksichtigung der 
seitens der Straßenbaubehörde vorgegebenen Fahrbahnmindestbreite von 5,50m Ge-
brauch gemacht.  
Die Ausführungsunterlagen für die Erschließungsstraßen sind zur Genehmigung bei der 
Straßenaufsichtsbehörde eingereicht. In diesem Zusammenhang erfolgt eine weitergehende 
Prüfung.  
 
Beschlussvorschlag: Der Satzungsbeschluss erfolgt nach Vorlage bzw. in Aussicht-
stellung der behördlichen Genehmigung. 
 

2.4.2. Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern / Forstamt Grevesmühlen, Stellungnahme vom 11.12.2020 
 

 
 
 
 
 
 

Das Forstrechtliche Einvernehmen wird NICHT erteilt.  
Begründung:  

- An den Bebauungsplan grenzt im Süden Wald (gem. §2 LWaldG) 
- Mindestens die Baufenster 18 und 19 liegen vollständig im Wald-

abstand. Die Planung ist daher nicht mit der Norm des §20 Lan-
desWaldG vereinbar. Ein neuer Plan ist einzureichen. 
 

 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Am 11. Februar 2021 wurde unter Beteiligung des Forstamtes und eines Vermessers der 
Waldrand aufgenommen. Der Wald wird nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen. 
Aufgrund des erforderlichen Waldabstandes ist die Planung zu überarbeiten.  
 
Beschlussvorschlag: Die Planzeichnung ist an die neuen Erfordernisse anzupassen.  
Der geänderte Entwurf ist erneut auszulegen.  
 

 


